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0 Auf eingegangenen Befehl von Hochfürstl. Kriegs, und Domainen-Cammer 6e Ttèàjur
soll die Wirthschaft, so bibhero in den hiesigen Commis-Gebäuden getrieben worden,
ycrogchalt und also an den Meinstbietenden von Zohanni6-Tag »: c: an auf drey

Jahre verpachtet werden, daß der künftige Besiänder solche oder den Wein- Bran-
Dewein- Bier, und eoffce-Schank, samt Herbergierung in einem ihme beliebigen Hause,
nebst Aushängung eines Schildes zum Herrschaftlichen Commiß, in der magst, wie sel-

- vige

Mit Hoch-Fürstlich-Heßischem gnädigsten PRIVILEGIO.
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